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eine wesentliche Äußerung zum karolingerzeitlichen Eherecht vor, 
dem Paul Mikat 1978 eine immer noch grundlegende Studie mit dem 
Titel „Dotierte Ehe – rechte Ehe“ gewidmet hat38. Allerdings ging 
Mikat in seiner Abhandlung noch von der Existenz der sog. Friedelehe 
aus, einer vom Rechtshistoriker Herbert Meyer 1927 aus literarischen 
Quellen des hohen Mittelalters konstruierten Ehe minderen Rechts, 
deren Existenz in den letzten Jahren durch die Arbeiten von Else Ebel, 
Karl Heidecker und Andrea Esmyol widerlegt wurde39. 

Wenn man sich fragt, warum Meyers Forschungskonstrukt so pro-
blemlos akzeptiert wurde und es so lange gedauert hat, bis die Theorie 
widerlegt wurde, dürfte ein wesentlicher Grund darin zu suchen sein, 
dass so die zahlreichen Konkubinate der merowingischen wie der karo
lingischen Frankenkönige aufgewertet werden konnten, denn auch eine 
Ehe minderen Rechts war für konservative Mediävisten wie beispiels-
weise Eugen Ewig besser zu akzeptieren als ein Konkubinat. So ist es 
auch kein Zufall, dass es die angelsächsische Forschung war, die ganz 
selbstverständlich die Polygamie der Merowingerkönige konstatierte40, 
während der erwähnte Altmeister der Merowingerforschung, Eugen 
Ewig, gewagte Datierungen einzelner Quellenstellen in den Historien 
Gregors von Tours vornahm, um etwa dem bekannten „Wüstling“ 
Chlothar I. serielle Monogamie statt Polygamie bescheinigen zu kön-
nen41. Es ist jedoch nicht nur so, dass zahlreiche merowingische Herr-
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Wife in the Early Middle Ages (1983) S. 71 ff. („Monogamy, serial monogamy, and 
polygamy“).

41) Vgl. etwa Eugen Ewig, Die Namengebung bei den ältesten Frankenkönigen 
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